
Im Schatten der Schlachthöfe: 
Eine amtliche Tierärztin im Zwiespalt zwischen 

Tierschutz
und Arbeitsrecht

Fotosmurf 03 Focus online Anne Coatesy Geo: Hühner halten



Inhalt

Schlachthof

Veterinäramt

Arbeitsrecht

(Dr. Leibold)



Schlachthof



Großviehschlachtung



Zutrieb Großvieh

Wahl Agrar Fachversand



• Autor:Tom Wannenmacher

• Quelle: Online-Webinar Thema Framing & 
Narrative





Tierschutzrechtliche Probleme Lammschlachtung

• Anlieferung

• Aufstallen

• Zutrieb

• Betäubung

• Entblutung







Aufstallen der Tiere









Schlachthalle











Zutrieb Schaf

§ 5 - Tierschutztransportverordnung (TierSchTrV)





Betäubung Schaf



















Entblutung























Veterinäramt



Reaktionen der Veterinärbehörde

Sanktionen
offene Konfrontation

Konsequenzen

Drohungen

Beschwichtigung











Brausenkopf Hartplastik



Stahlhaken 5kg



• Fristlose Kündigung 

• Keine Anstellung mehr in der Veterinärverwaltung

• Veröffentlichungen:
Lokalpresse
BTK kein Interesse
Vetimpulse 11/2023



Vielen Dank 
für Ihre

Aufmerksamkeit



Arbeitsrecht (Dr. Leibold)



Arbeitsrechtliche Fallstricke

zum Nachteil von Tierärztinnen und 

Tierärzten

18. Juni 2024



1. Kündigungsschutzprozess der Klägerin vor dem
Arbeitsgericht Stuttgart wegen des Vorwurfs

a. Verletzung des Vertraulichkeitsgrundsatzes durch Mitschnitt

eines Mediationsgespräches mittels eines Mobiltelefons

Griff nicht durch, weil Aufzeichnung nicht nachweisbar und die

Klägerin durchaus in der Lage war mittels ihres Gedächtnisses eine

entsprechende Aufzeichnung zu machen



b. Vorenthaltung von Schlachthofprotokollen

Nicht durchgreiflich, weil Schlachthofprotokolle zwar verspätet aber

immerhin im zeitlich noch vertretbaren Rahmen zurückgegeben

worden sind. Entscheidend: keine Abmahnung



2. Verfahren vor dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg 

a. das Gericht schließt sich der Auffassung des erstinstanzlichen
Gerichts an.

b. Aber: Auflösungsantrag seitens des Arbeitgebers auf der Basis
des § 9 Abs. 1 S. 2 KSchG

Voraussetzung der Begründetheit: Zerrüttung der arbeitsrechtlichen
Beziehungen, gedeihliche Zusammenarbeit nicht mehr möglich. Hier
die Begründung des LAG, Urteil vom 09.05.2014, Az. 7 Sa 1/14













c. Bereits nach dem deutschen Recht wäre der Auflösungsantrag 

nicht begründet gewesen:

Urteil des LAG vom 28.08.2014, Az. 18 Sa 76/13 – nicht 

veröffentlicht









Zusammenfassung:

Nach richtiger Auffassung ist die Erstattung einer

Fachaufsichtsbeschwerde und deren Verteidigung sowie die

engagierte Stellungnahme eines Anwalts hierzu so lange

gerechtfertigt, wie die Auseinandersetzung in der Sache im

Vordergrund steht und nicht die Auseinandersetzung in der Person

(vergleiche auch die Unterscheidung zwischen

Fachaufsichtsbeschwerde und Dienstaufsichtsbeschwerde).



3. Beschwerde beim Bundesarbeitsgericht, 

Nichtzulassungsbeschwerde

4. Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht,

Nichtannahmebeschluss

Keinen Erfolg

Keinen Erfolg



5. Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte (EGMR)

Nur 2 % aller dort anhängigen Fälle haben Aussicht auf 
Erfolg. Erfolg brachte dann folgender Fragenkatalog des 
Gerichts, Az. 51451/19: 





Die Bundesrepublik Deutschland als Anspruchsgegner konnte bereits

aus dem Fragenkatalog herauslesen, dass die Angelegenheit nachteilig

für die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat der

Europäischen Union ausgehen wird.

Deshalb: Anerkenntnis lt. Entscheidung vom 19. Mai 2022

Besonderheit:

Nicht nur die Einschränkung der Meinungsfreiheit wurde aufgegriffen,

sondern auch der Grundsatz des fairen Verfahrens, der nicht mehr

gewahrt ist, wenn dem Anwalt ein Maulkorb verpasst wird und er die

Dinge, so wie er sie sieht, nicht mehr beim Namen nennen darf.



Das in der Rechtsanwendung der Bundesrepublik Deutschland noch

keinen Widerhall gefunden hat, ist der sogenannte „chilling effect“,

der darin besteht, dass der durch derartige Entscheidungen zur

Auflösung des Arbeitsverhältnisses in den Betrieben eine lähmende

Wirkung dahingehend auftritt, dass Kritik nicht mehr geäußert

werden soll.



6. Abhilfe durch Hinweisgeberschutzgesetz?

Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) ist ein deutsches Gesetz,
das eine europäische Richtlinie vom Oktober 2019 (Richtlinie (EU)
2019/1937) umsetzt. Es soll Hinweisgeber schützen, die Verstöße
gegen Gesetze oder interne Unternehmensrichtlinien melden. Es
bietet diesen Personen eine gesetzliche Grundlage, um Missstände
aufzudecken und sich vor möglichen Repressalien durch den
Arbeitgeber zu schützen.

Inkrafttreten: 02. Juli 2023

Eingreifen des Gesetzes ist jedoch nur unter bestimmten 

Voraussetzungen möglich:



1. für Beschäftigungsgeber mit mehr als 250 Mitarbeitenden sofort
nach Inkrafttreten des Gesetzes am 02. Juli 2023

Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes kommt eine gesetzliche
Verpflichtung zur Einführung eines Hinweisgeberverfahrens
(sogenannte „interne Meldestelle“):

2. für Beschäftigungsgeber mit mehr als 50 Mitarbeitenden (und bis
249 Mitarbeitende) ab dem 17.12.2023
Unternehmen mit einer Mitarbeiteranzahl zwischen 50 und 249
Mitarbeitenden können gem. § 14 Abs. 2 HinSchG eine
„gemeinsame Meldestelle“ betreiben



3. Unternehmen mit einer Mitarbeiteranzahl zwischen 50 und
249 Mitarbeitenden können gem. § 14 Abs. 2 HinSchG eine
„gemeinsame Meldestelle“ betreiben

Nach § 12 HinSchG müssen alle Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden
(siehe vorstehend) eine eigene interne Meldestelle einrichten.

Das HinSchG beschäftigt sich ausschließlich mit
Hinweisen/Whistleblowing im beruflichen Kontext.

4. Für Gemeinden und Gemeindeverbände richtet sich die Pflicht 
zur Einrichtung interner Meldestellen nach dem jeweiligen 
Landesrecht. 



Es geht um die Bereitstellung von Meldewegen für Beschäftigte und
den Schutz von Hinweisgebern vor etwaigen (arbeitsrechtlichen)
Repressalien ihres Beschäftigungsgebers.

Um welche Verstöße geht es?

§ 2 HinSchG enthält einen abschließenden Katalog der Tatbestände,
die Gegenstand einer Meldung sein können. Ein Whistleblower kann
also unter anderem melden:



Ordnungswidrigkeiten, soweit es um den Schutz von Leben, Leib
oder Gesundheit oder den Schutz der Rechte von Beschäftigten
oder deren Vertretungen geht bestimmte weitere
Rechtsvorschriften auf Bundes-, Landes- oder EU-Ebene, die in § 2
HinSchG einzeln benannt werden, u.a.:

• Vorschriften zur Geldwäsche-Bekämpfung

• Vorgaben zur Produktsicherheit

• Vorgaben zum Umweltschutz

• Datenschutz

Straftatbestände



Was muss die interne Meldestelle nach Eingang einer Meldung
tun?

Das Verfahren bei internen Meldungen ist in § 17 HinSchG genau
geregelt. Die interne Meldestelle bestätigt den Eingang einer
Meldung spätestens nach sieben Tagen,

1. prüft, ob der gemeldete Verstoß in den Anwendungsbereich
des HinSchG fällt, hält mit der hinweisgebenden Person
Kontakt,

2. prüft die Stichhaltigkeit der eingegangenen Meldung,

3. bittet den Hinweisgeber erforderlichenfalls um weitere
Informationen,



4. ergreift angemessene Folgemaßnahmen und

5. gibt dem Hinweisgeber innerhalb von drei Monaten
Rückmeldung über geplante oder ergriffene
Folgemaßnahmen und deren Gründe, soweit durch diese
Rückmeldung die Ermittlungen oder beteiligte Personen nicht
beeinträchtigt werden.



Je nach Art der Vorwürfe, der Beweislage und den sonstigen
Umständen kommen nach § 18 HinSchG insbesondere diese
Folgemaßnahmen in Betracht:

1. Durchführung interner Untersuchungen und Kontaktaufnahme
mit Betroffenen

2. Verweisung des Hinweisgebers an andere zuständige Stellen

3. Abschließen des Verfahrens aus Mangel an Beweisen oder aus
anderen Gründen

4. Abgabe zwecks weiterer Untersuchungen an eine für interne
Ermittlungen zuständige Einheit oder an eine zuständige
Behörde.



Wichtig:

Das HinSchG selbst schreibt keine bestimmte Vorgehensweise vor.
Denn Sinn und Zweck des Gesetzes ist in erster Linie das
Erleichtern von Meldungen und der Schutz des Hinweisgebers vor
Repressalien.

Ob und welche konkreten Folgemaßnahmen ergriffen werden,
muss im Einzelfall abgewogen und entschieden werden. Insofern
ergeben sich keine Änderungen zur Rechtslage vor Inkrafttreten
des HinSchG.



7. Zur Frage der tierärztlichen Schweigepflicht:

Eine Meldung oder Offenlegung fällt nicht in den Anwendungsbereich

dieses Gesetzes, wenn

die Pflichten zur Wahrung der Verschwiegenheit durch Ärzte,

Zahnärzte, Apotheker und Angehörige eines anderen Heilberufs, der

für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine

staatlich geregelte Ausbildung erfordert, mit Ausnahme von

Tierärzten, soweit es um Verstöße gegen von § 2 Absatz 1 Nummer 3

Buchstabe k erfasste Rechtsvorschriften zum Schutz von gewerblich

gehaltenen landwirtschaftlichen Nutztieren geht…



§ 2 Absatz 1 Nr. 3 k

zur Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, zur ökologischen
Produktion und zur Kennzeichnung von ökologischen Erzeugnissen,
zum Schutz geografischer Angaben für Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel einschließlich Wein, aromatisierter Weinerzeugnisse
und Spirituosen sowie garantiert traditioneller Spezialitäten, zum
Inverkehrbringen und Verwenden von Pflanzenschutzmitteln sowie zur
Tiergesundheit und zum Tierschutz, soweit sie den Schutz von
landwirtschaftlichen Nutztieren, den Schutz von Tieren zum
Zeitpunkt der Tötung, die Haltung von Wildtieren in Zoos, den Schutz
der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere sowie den
Transport von Tieren und die damit zusammenhängenden Vorgänge
betreffen.



8. Gegebenenfalls werden Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auf 
die sogenannte echte Druckkündigung ausweichen:

Eine echte ordentliche Druckkündigung wird ausgesprochen, wenn
Dritte unter Androhung von schwerwiegenden Nachteilen die
Entlassung eines Arbeitnehmers fordern, obwohl es weder
verhaltensbedingte noch persönliche Umstände gibt, die eine
Kündigung rechtfertigen würden. Die Voraussetzungen und
Rechtsfolgen einer solchen Kündigung sind in der Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts (BAG) entwickelt worden.



Die Rechtsprechung des BAG (vgl. BAG, 6 AZR 420/12) zur echten

Druckkündigung lässt sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die echte Druckkündigung ist nur dann sozial gerechtfertigt, wenn

der Arbeitgeber durch den Druck Dritter in eine

existenzbedrohende Lage gerät oder zumindest schwerwiegende

betriebliche Störungen zu befürchten sind.

2. Der Arbeitgeber muss vor Ausspruch einer echten

Druckkündigung alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen,

um den Druck abzuwehren oder zu mildern. Er muss sich

schützend vor den betroffenen Arbeitnehmer stellen und

versuchen, die Dritten von der Unrechtmäßigkeit ihrer Forderung

zu überzeugen.



3. Der Arbeitgeber muss auch die Interessen des betroffenen

Arbeitnehmers an dem Fortbestand seines Arbeitsverhältnisses

berücksichtigen und eine Interessenabwägung vornehmen. Dabei

sind insbesondere die Schwere des Vorwurfs gegen den

Arbeitnehmer, die Dauer seiner Betriebszugehörigkeit, sein

Lebensalter und seine Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt

zu beachten.

4. Die echte Druckkündigung ist unwirksam, wenn der Arbeitgeber

den Druck selbst veranlasst oder verschuldet hat oder wenn er sich

dem Druck ohne Widerstand beugt.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Jochen Leibold

Rechtsanwalt

Fachanw. f. Bank- u. Kapitalmarktrecht

Fachanw. f. Arbeitsrecht

Ohmstraße 10/1

72622 Nürtingen

Telefon (0 70 22) 21 78 09-0

Telefax (0 70 22) 21 78 09-19

www.kanzlei-leibold.de

info@kanzlei-leibold.de

http://www.kanzlei-leibold.de/

